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Einleitung 

Fremdnützige Verarbeiter von personenbezogenen Daten spielen in der Rechts-
wirklichkeit der Bundesrepublik Deutschland eine bedeutende Rolle. Sie gehören 
zu den Datenbanken 1. Speziell handelt es sich bei ihnen um nicht-öffentliche 
Stellen, die Datenverarbeitung und -nutzung zum Zwecke der Übermittlung 
i. S. d. Bundesdatenschutzgesetzes betreiben. Thema dieser Arbeit sollen nur 
diejenigen fremdnützigen Verarbeiter sein, die Kreditwürdigkeitsdaten übermit-
teln. Rechtstatsächlich rücken damit vor allem die Handelsauskunfteien und 
brancheninterne Informationsdienste ins Blickfeld. 

Trotz ihrer Bedeutung gelangt relativ wenig oder Unvollständiges über die 
Tätigkeit und Funktion von fremdnützigen Verarbeitern von Kreditwürdigkeits-
daten in die breitere Öffentlichkeit. Dies entsprach sowohl deren bisheriger 
Geschäftspraxis, als auch der ihrer Benutzer. Ihr Bild in der Öffentlichkeit wurde 
deshalb hauptsächlich durch Sachverhalte geprägt, die die Gerichte und die Presse 
beschäftigten 2• Wohl wurden mit dem Inkrafttreten des Bundesdatenschutzgeset-
zes 1977 die fremdnützigen Verarbeiter einer Anlaßaufsicht unterstellt 3 und 
tauchen damit regelmäßig in entsprechenden Tätigkeitsberichten 4 auf, aber diese 
erreichen nur einen relativ kleinen Kreis und haben zudem wiederum Mißstände 
zum Inhalt. Inzwischen hat die Einsicht, daß mangelnde Öffentlichkeit dem 
Image schadet und einer sachlichen Diskussion oftmals hinderlich ist, verbunden 
mit einem gewissen Meinungsdruck sowie Forderungen der Aufsichtsbehörden, 
insbes. im sog. Düsseldorfer Kreis5, zu einer Änderung der Geschäftspolitik der 
fremdnützigen Verarbeiter und deren Benutzer geführt, die jetzt mehr auf Trans-
parenz und positive Selbstdarstellung ausgerichtet ist 6• 

1 Beispiele hierfür bei Meister, Datenschutz, S. 56 ff. und 71 ff.; Schucan, Datenban-
ken und Persönlichkeits schutz, S. 55 ff. (Schweiz); Seidel, Datenbanken, S. 7 ff. 

2 Vgl. hierzu z. B. Tiedemann / Sasse, Delinquenzprophylaxe, S. 48 ff. und das Urteil 
des BGH vom 19.9.1985, NJW 1986,46 ff. zur Unwirksamkeit der sog. "SCHUFA-
Klausel" in Kreditverträgen, das zu einer großen publizistischen Resonanz führte. 
Noch 1984 schrieb aber Schneider, DÖV 1984, 161 [164]: "Alle reden von derVolkszäh-
lung, niemand von der SCHUFA." 

3 Mit dem BDSG 1990 wurde die Kompetenz der Aufsichtsbehörde erweitert, vgl. 
§ 38 Abs. 1 BDSG. Zukünftig reichen für ein Einschreiten ,,hinreichende Anhaltspunkte". 

4 Vgl. etwa TBe, Bund (eigentlich unzuständig, vgl. Stellungnahme des BDSB in 11. 
TB (1988), Bund, BT-Ds 11/3932, S. 77); TBe, Hbg; TB nicht-öffentl. Bereich (-1985), 
BaWü; 1. TB nicht-öffentl. Bereich (1989), NRW. 

5 V gl. zur Entstehung, Funktion und Arbeitsweise des Düsseldorfer Kreises 1. TB 
nicht-öffentl. Bereich (1989), NRW, S. 89 ff. 
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Die skeptische Haltung gegenüber den fremdnützigen Verarbeitern bleibt je-
doch bestehen. Dies hat subjektive wie objektive Gründe: Vielfach herrscht, 
resultierend aus der schlechten Informationslage über fremdnützige Verarbeiter 
und einem sensibilisierten Bewußtsein für Datenschutzfragen, ein Unbehagen, 
das hauptsächlich auf einem Gefühl des Ausgeliefertseins und Mißtrauen beruht, 
als weitere Ausprägung der Fortschrittsangst 7• Dem stehen Tatsachen zur Seite, 
die sehr wohl Anlaß zu Fragen, Skepsis oder gar Angst sein können. So bestehen 
bei den fremdnützigen Verarbeitern ungeheure Datenakkumulationen. Die 
SCHUFA hatte z. B. 1989 die Daten von ca. 34 Mio. Bundesbürgern gespeichert 8, 

die elektronische Datenverarbeitung hat Einzug gehalten, was objektiv zumindest 
den Gefährdungsgrad erhöht, wenn nicht gar eine neue Gefahr darstellt 9, und 
die fremdnützigen Verarbeiter erweitern schließlich ihr Betätigungsfeld, indem 
sie ihre Datenmassen anderweitig, etwa für Werbezwecke, nutzen. 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Datenverarbeitung und -nutzung der fremdnützigen 
Verarbeiter rechtlich zu untersuchen. Es liegt auf der Hand, daß hierbei nicht 
jegliche mögliche Konstellation Berücksichtigung finden kann, sondern nur pro-
blembezogen die jeweiligen Brennpunkte der Datenschutzdiskussion. Ausge-
klammert werden insbesondere die immer virulenter werdenden Probleme der 
grenzüberschreitenden Datenverarbeitung. 

Grundlage der rechtlichen Beurteilung der Datenverarbeitung durch fremdnüt-
zige Verarbeiter muß eine eingehende Kenntnis der jeweiligen Rechtstatsachen 
sein. Nur so ist dem Vorwurf zu entgehen, von fiktiven Gefahren auszugehen 10. 

Diese Arbeit unternimmt es daher, in einem ersten, der rechtlichen Beurteilung 
vorausgehenden Teil, diese Rechtswirklichkeit darzustellen, indem nach einer 
allgemeinen, kurzen Beschreibung und Definition, was fremdnützige Verarbeiter 
von Kreditwürdigkeitsdaten sind und was sie tun, zwei gewichtige Beispiele, 
nämlich die SCHUF A und die Organisation Creditreform, näher beschrieben 
werden. 

Die Anknüpfung des Begriffes "fremdnütziger Verarbeiter" am Bundesdaten-
schutzgesetz zeigt, daß es in vorliegender Arbeit primär um die Datenverarbeitung 
von personenbezogenen Daten geht, daß die Betroffenen somit natürliche Perso-
nen sind, also Kreditwürdigkeitsdaten von Interesse sind, die sich auf natürliche 

6 Vgl. etwa das Merkblatt, das die Banken ihren Kunden zugesandt haben, um über 
die Arbeitsweise und die Aufgaben der SCHUFA zu informieren, abgedruckt in: ZIP 
1986,469 [470 ff.]. 
So auch meine eigene Erfahrungen bei meinen Recherchen. 

7 So auch Kloepfer, Datenschutz als GR, S. 11; Sasse, Sinn und Unsinn, S. 9. 
8 Auskunft BUNDES-SCHUFA; Henke, FLF 1990,243 [243]. 
9 Zu den Gefahren der EDV vgl. BVerfG NJW 1984,419 [421 f.]; Ammann, Daten-

schutz im Bank- u. Kreditbereich, S. 100 ff.; Bult, NJW 1979, 1177 [1180 ff.]; Schneider / 
Steinbrinck in: Galtwas u. a., DatenschutzR, Ein!. Rdz. 9 f. m. w. N. 

10 Vgl. Sasse, Sinn und Unsinn, S. 29 ff. zu der Unüberuagbarkeit amerikanischer 
Mißstände auf deutsche Verhältnisse. 
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Personen beziehen 11. Diese Anknüpfung bedingt weiter, daß Maßstab der rechtli -
chen Beurteilung in der Hauptsache das Bundesdatenschutzgesetz ist. Dieses 
wurde nach langen, stets durch Diskontinuität wieder gestoppten Novellierungs-
bemühungen nun doch noch auf der Grundlage des Vorschlags des vom Bundesrat 
angerufenen Vermittlungsausschusses novelliert und trat in dieser Neufassung 
zum 1. Juni 1991 in Kraft. Im rechtlichen Teil der nachfolgenden Untersuchung 
wird der Versuch unternommen, trotz extensiver Verwendung unbestimmter 
Rechtsbegriffe 12 auch im neuen Bundesdatenschutzgesetz, problemadäquate In-
teressenabwägungen zu finden, um den realen Gefahren beim Umgang mit Kredit-
würdigkeitsdaten durch fremdnützige Verarbeiter zu begegnen. Dabei wird sich 
zeigen, daß die vorhandenen, z. T. neuen Regelungen hierfür geeignet und ausrei-
chend sind, einige redaktionelle Unstimmigkeiten jedoch noch beseitigt werden 
müsssen. 

Die Rechtstatsachen sind auf dem Stand März 1991 (SCHUFA) bzw. April 
1991 (Creditreform). 

11 Hinsichtlich juristischer Personen als Betroffene vg!. Tiedemann / Sasse, Delin-
quenzprophylaxe, S. 53 ff. 

12 Zur Kritik daran bzg!. des BDSG 1977 vg!. Simitis u. a., BDSG, Ein!. Rdz. 79 ff. 
m.w.N. 


